
 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
01  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.108 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
der Grundstückseigentümer hin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                A. Decking  -1- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
01  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.114 
5.1.108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
der Grundstückseigentümer hin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                A. Decking  -2- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
02  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen macht 
die Allee Sinn. Bei einer evtl. Ausführung der 
Festsetzung können die Belange 
Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 A. Deiger -3- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
03  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der 
Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 5.1.) weist 
mehrfach auf die Freiwilligkeit und die erforderliche 
Zustimmung des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen macht die 
Baumreihe Sinn. Bei einer evtl. Ausführung der 
Festsetzung können die Belange Berücksichtigung 
finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                  A. Deitert -4- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
04  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.148 
 
 
5.1.150 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung wird gestrichen. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen macht 
die Ufergehölzpflanzung Sinn. 
 
 
Die ordnungsgemäße Landwirtschaft (auch 
baulich/privilegierte Vorhaben) werden durch 
die LSG-Verordnung nicht behindert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 A. Eilmann  -5- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
04  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.148 
 
5.1.150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzungen wird gestrichen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen macht 
die Uferghölzpflanzung Sinn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 A. Eilmann1  -6- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
05  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Nicht nur 
aus landschaftsgestalterischen Gründen 
macht die Uferghölzpflanzung Sinn. Bei 
einer evtl. Ausführung der Festsetzung 
können die Belange Berücksichtigung 
finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 A. Frieling  -7- 
 



 
05  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 A. Frieling  -8- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
06  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Bedenken werden dahingehend 
Rechnung getragen, als die östliche Grenze 
des gepl. NSG’s auf einen linksseitigen 20 
m breiten Uferstreifen am Hunger Bach 
zurückgenommen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                A. Hülsken  -9- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
07  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Gewerbliche/Industrielle landw. Betriebe 
sind auch im LSG möglich. Die befürchteten 
Erschwernisse sind vor dem Hintergrund 
anderer gesetzlicher Vorgaben vertretbar. 
Im Rahmen der Einzelfallsbeurteilung sind 
derartige Sondervorhaben durch 
entsprechende Ausnahmeregelungen 
möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                A. Oelerich  -10- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
08  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.289 
 
 
 
 
 
 
5.1.286 
5.1.288 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung wird auf eine verbleibende 
Länge von ca. 160 m gekürzt. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 
5.1.) weist mehrfach auf die Freiwilligkeit und 
die erforderliche Zustimmung des Grundstücks-
eigentümers hin. Aus landschaftsgestalterisch-
en Gründen machen die Baumreihen Sinn. Bei 
möglicher Umsetzung können die vorgetra-
genen Bedenken Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                A. Sch. Hobbeling1  -11- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
08  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Über die nach anderen gesetzlichen 
Vorgaben einzuhaltenden Beschränkungen 
hinaus wird die Bewirtschaftung und die 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe in 
Landschaftsschutzgebieten (LSG) nicht 
behindert. Große Teile der landwirtschaft-
lichen Nutzflächen befanden sich bereits 
vorher im LSG Baumberge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                A. Sch. Hobbeling2  -12- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
09  

 

 
 
 
 
 
 
5.1.124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.137 
 
 
5.1.136 
 
 
 
 
5.1.184 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 
5.1.) weist mehrfach auf die Freiwilligkeit und 
die erforderliche Zustimmung des Grundstücks-
eigentümers hin. Aus landschaftsgestalterisch-
en Gründen machen die Baumreihen Sinn. Ihre 
Umsetzung kann auf die vorgetragenen Beden- 
ken berücksichtigen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Dieser Argumentation kann sich nicht ange-
schlossen werden. Bei einer evtl. Ausführung  
der Festsetzung können die Belange Berück-
sichtigung finden. 
 
Dieser Argumentation kann sich nicht ange-
schlossen werden. Bei einer evtl. Ausführung  
der Festsetzung können die Belange Berück-
sichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 A. Sch. Kalthoff -13- 



^                A. Südfeld  -14- 
 

 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     

10  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.115 
5.1.116 
5.1.118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Argumentation kann sich nicht ange-
schlossen werden. Bei einer evtl. Ausführung 
der Festsetzung können die Belange 
Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
11  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Holtwick 3/43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Begründung ist nicht erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                A. Tübing  -15- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
12  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Anpflan-
zung macht Sinn, da sie ein Verbindungselement 
zwischen einem Trittsteinbiotop und einer nörd-
lich befindlichen Laubwaldparzelle darstellt. Das 
Luftbild 1988 zeigt zudem im nordöstlichen Teil 
noch ein Grabenbegleitgrünstruktur, die 
zwischenzeitlich nicht mehr vorhanden ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                A. Wissing  -16- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
13  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.290 
5.1.292 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.293 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen machen die 
Heckenanpflanzungen Sinn. Bei einer evtl. 
Ausführung der Festsetzungen können die 
Belange Berücksichtigung finden. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Nicht nur 
aus landschaftsgestalterischen Gründen 
macht die Heckenpflanzung Sinn. Bei einer 
evtl. Ausführung der Festsetzung können die 
Belange Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 A. Wißmann  -17- 



^                Au. Oberberghaus  -18- 

 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
14  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.293 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Nicht nur 
aus landschaftsgestalterischen Gründen 
macht die Heckenpflanzung Sinn. Bei einer 
evtl. Ausführung der Festsetzung können 
die Belange Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
15  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.081 
5.1.082 
 
 
 
 
 
2.2.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zur Kenntnis 
genommen. Der Textteil des Landschafts-
planes (Kapitel 5.1.)weist mehrfach auf die 
Freiwilligkeit und die erforderliche Zustimm-
ung der Grundstückseigentümer hin. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Textteil weist auf die Möglichkeit von 
Ausnahmeregelungen hin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                  B. Althoff -19- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
16  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.05 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.170 
 
5.1.171 
 
5.1.173 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Über die nach anderen gesetzlichen Vorga-
ben einzuhaltenden Beschränkungen hinaus 
wird die Bewirtschaftung und die Entwick-
lung landwirtschaftlicher Betriebe in Land-
schaftsschutzgebieten (LSG) nicht behin-
dert. 
 
Die Festsetzung wird gestrichen. 
 
Die Festsetzung wird gestrichen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen macht die 
Ergänzung/Vervollständigung der Baumreihe 
Sinn. Bei einer evtl. Ausführung der Festset-
zungen können die Belange Berücksichti-
gung finden. 
 
 
 

 
 

^                  B. Deitmer -20- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
17  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Gemeinsam mit der Gemeinde 
Rosendahl wird aktuell eine ökologische und 
wasserhydraulische Optimierung des frag-
lichen Gebietes mit öffentlichen Geldern be-
trieben. In diesem Verfahren sind und wer-
den auch die betroffenen Landwirte mit ein-
gebunden und ihre Belange aus der Sicht 
des Gewässerschutzes und des Natur-
schutzes ausgewogen berücksichtigt. 
Die Schutzausweisung als Naturschutzge-
biet erfüllt die Voraussetzungen gem. § 20 
LG. Sie ist sehr wohl substantiiert, da die 
Festsetzung auch zur Herstellung oder 
Wiederherstellung einer Lebensgemein-
schaft oder Lebensstätte im Sinne des 
Buchstaben a des LG’s zulässig ist. 
Quellgebiete zählen zu den wertvollsten und 
empfindlichsten Ökosystemen überhaupt. 
 

 
 

^                 B. Ewers  -21- 



17  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 B. Ewers  -22- 



17  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 B. Ewers  -23- 



17  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 B. Ewers  -24- 
 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
17  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.259 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Gemeinsam mit der Gemeinde 
Rosendahl wird aktuell eine ökologische und 
wasserhydraulische Optimierung des frag-
lichen Gebietes mit öffentlichen Geldern be-
trieben. In diesem Verfahren sind und wer-
den auch die betroffenen Landwirte mit ein-
gebunden und ihre Belange aus der Sicht 
des Gewässerschutzes und des Natur-
schutzes ausgewogen berücksichtigt. 
Die Schutzausweisung als Naturschutzge-
biet erfüllt die Voraussetzungen gem. § 20 
LG. 
Quellgebiete zählen zu den wertvollsten und 
empfindlichsten Ökosystemen überhaupt. 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. Die Baumreihen-
signatur wird durch eine Heckensignatur 
ersetzt 
 
 

 
 

^                  B. Ewers1 -25- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
18  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
Die beschriebenen Forderungen werden 
nicht eingeschränkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                B. Leidiger  -26- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
19   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.06 
Flur 24/198 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.06 
Flur 24/106,191 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Die Grünlanddarstellung gibt 
eine Momentaufnahme bei der Erstellung 
der Deutschen Grundkarte wieder und hat 
keinerlei Rechtswirkung auf die Nutzungs-
eigenschaften eines Grundstückes.  
Über die nach anderen gesetzlichen 
Vorgaben einzuhaltenden Beschränkungen 
hinaus wird die Bewirtschaftung und die 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe in 
Landschaftsschutzgebieten (LSG) nicht 
behindert.  
 
Über die nach anderen gesetzlichen Vorga-
ben einzuhaltenden Beschränkungen hinaus 
wird die Bewirtschaftung und die Entwick-
lung landwirtschaftlicher Betriebe in Land-
schaftsschutzgebieten (LSG) nicht behindert. 
 

 
 

^                B. Sellmann  -27- 



 
19  

 

 
 
 
 
 
 
 
5.1.294 
Flur 8/114,141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.290 
Flur 9/ 25,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.289 
Flur 9/39,43 
 
5.1.285 
Flur 11/24,26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Freiwillig-
keit und die erforderliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers hin. Aus landschafts-
gestalterischen Gründen macht die Hecke 
Sinn. Ihre Umsetzung kann die vorgetragenen 
Bedenken berücksichtigen. 
Im übrigen ergibt sich die Wegebreite nach 
einer Grenzfeststellung aus 1987 auf 7,50 m. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Freiwillig 
keit und die erforderliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers hin. Aus landschafts-
gestalterischen Gründen macht die Heckenan-
pflanzung Sinn. Bei einer evtl. Ausführung der 
Festsetzung können die Belange Berücksichti-
gung finden. 
 
Die Festsetzung wird auf eine verbleibende 
Länge von ca. 160 m gekürzt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Freiwillig 
keit und die erforderliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers hin. Aus landschafts-
gestalterischen Gründen macht die Heckenan-
pflanzung Sinn. Bei einer evtl. Ausführung der 
Festsetzung können die Belange Berücksichti-
gung finden. 
 
 

 
 

^                B. Sellmann  -28- 



 
19  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Sie mögen unter Hinweis auf die o.g. 
Ausführungen in allgemeiner Hinsicht hier und 
da berechtigt sein , werden aber vom Kreis 
Coesfeld als Träger der Landschaftspla-nung 
Rosendahl in dieser pauschalierten Ar-
gumentation als nicht gerechtfertigt 
angesehen. 
Die Erkenntnisse aus der Diplomarbeit GHS 
Paderborn werden nur in Auszügen wieder-
gegeben und sind nicht übertragbar auf die 
Landschaftsplanung im Kreis Coesfeld. 
 
 
Die Anlagen können auf Wunsch in der Ab-
teilung 370.2 (ULB) eingesehen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                B. Sellmann  -29- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
20  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.227 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Der Textteil des Landschafts-
planes (Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die 
Freiwilligkeit und die erforderliche Zustim-
mung des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen macht 
die Baumreihe Sinn. Ihre Umsetzung kann 
die vorgetragenen Bedenken berücksichti-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 B. Ulmker  -30- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
21  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.02 
 
 
2.2.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Nutzung wird nicht behindert. 
 
Über die nach anderen gesetzlichen Vorga-
ben einzuhaltenden Beschränkungen hinaus 
wird die Bewirtschaftung und die Entwick-
lung landwirtschaftlicher Betriebe in Land-
schaftsschutzgebieten (LSG) nicht behin-
dert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 B. Uppenkamp -31- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
22  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Über die nach anderen gesetzlichen Vorga-
ben einzuhaltenden Beschränkungen hinaus 
wird die Bewirtschaftung und die Entwick-
lung landwirtschaftlicher Betriebe in Land-
schaftsschutzgebieten (LSG) nicht behin-
dert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                B. Wesseling  -32- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
23  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.174 
 
5.1.175 
5.1.176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung entfällt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen machen die 
Heckenanpflanzungen Sinn. Bei einer evtl. 
Ausführung der Festsetzungen können die 
Belange Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 B. Wiechert  -33- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
24  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und inhaltlich bestätigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 C. Finkenbrink  -34- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
25  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.298 
5.1.300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Freiwill-
igkeit und die erforderliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen machen die 
Baumreihen Sinn. Ihre Umsetzung kann die 
vorgetragenen Bedenken berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 E. Voß  -35- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
26  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.059 
 
5.1.056 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung wird gestrichen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Freiwill-
igkeit und die erforderliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen machen die 
Baumreihen Sinn. Ihre Umsetzung kann die 
vorgetragenen Bedenken berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 F. Holtkötter  -36- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 
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5.1.108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen macht die 
Baumreihe Sinn. Bei einer evtl. Ausführung 
der Festsetzungen können die Belange 
Berücksichtigung finden. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen macht die 
Heckenanpflanzung Sinn. Bei einer evtl. 
Ausführung der Festsetzungen können die 
Belange Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 

 
 

^                F. Stockmann  -37- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 
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5.1.064 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung entfällt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 F. Wegmann  -38- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 
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2.1.13 
 
 
 
2.4.46 
 
 
 
5.1.299 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ordnungsgemäße Landwirtschaft wird durch die 
Festsetzung nicht behindert. 
 
 
Die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Dauer-
Grünlandnutzung wird durch die Festsetzung nicht 
behindert. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der 
Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 5.1.) weist 
mehrfach auf die Freiwilligkeit und die erforderliche 
Zustimmung des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen und gewässerökolo-
gischen Gründen macht die Kleingewässeranlage 
Sinn. Bei einer evtl. Ausführung der Festsetzung 
können die Belange Berücksichtigung finden. 
 
Die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Dauer-
Grünlandnutzung wird durch die Festsetzung nicht 
behindert. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 F.-J. Branse  -39- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 
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5.1.287 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung wird gestrichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                Fr. Pohlkemper  -40- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 
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2.4.19 
 
 
 
 
4.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.239 
5.1.263 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.264 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Schutzausweisung der Hohlwege be-
einträchtigen die landw. und forstw.  
Nutzung nicht. 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die forstwirtschaftliche Nutzung in bisheriger 
Art und bisherigem Umfang wird nicht einge-
schränkt. Sie entspricht den Absichten des 
Einwenders. 
Das „Nicht umbruchwürdige Grünland“ ist 
lediglich eine nachrichtlich übernommene 
Darstellung der Bezirksstelle für Argarstruk-
tur und beinhaltet keine Festsetzung. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Freiwill-
igkeit und die erforderliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen machen die 
Heckenanpflanzungen Sinn. Ihre Umsetzung 
kann die vorgetragenen Bedenken berück-
sichtigen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Nicht nur 
aus landschaftsgestalterischen Gründen 
macht die Heckenpflanzung Sinn. Bei einer 
evtl. Ausführung der Festsetzung können die 
Belange Berücksichtigung finden. 

 
 

^                F. Streveker  -41- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 
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5.1.284 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.285 
 
 
5.1.290 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.295 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.255 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der 
Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 5.1.) weist 
mehrfach auf die Freiwilligkeit und die erforderliche 
Zustimmung des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen machen die 
Heckenanpflanzungen Sinn. Bei einer evtl. Aus-
führung der Festsetzungen können die Belange Be-
rücksichtigung finden. 
 
Die Festsetzung wird in ihrem nördlichen Teil 
gestrichen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der 
Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 5.1.) weist 
mehrfach auf die Freiwilligkeit und die erforderliche 
Zustimmung des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen machen die 
Heckenanpflanzungen Sinn. Bei einer evtl. Aus-
führung der Festsetzungen können die Belange Be-
rücksichtigung finden. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der 
Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 5.1.) weist 
mehrfach auf die Freiwilligkeit und die erforderliche 
Zustimmung des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen macht die 
Baumreihe Sinn. Bei einer evtl. Ausführung der 
Festsetzung können die Belange Berücksichtigung 
finden. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der 
Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 5.1.) weist 
mehrfach auf die Freiwilligkeit und die erforderliche 
Zustimmung des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen macht die 
Heckenanpflanzung Sinn. Bei einer evtl. Ausführ-
ung der Festsetzung können die Belange Berück-
sichtigung finden. 

 
 

^                 Fr.-J. Damer  -42- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 
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Grünland im 
LSG 2.2.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Grün-
landflächen -wie bisher- wird durch die Festsetz-
ung nicht eingeschränkt. Weitergehende aner-
kannte betrieblich notwendige Entwicklungen 
können über „Ausnahmen“ geregelt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 Fr.-J. Lembeck -43- 
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^                 Fr.-J. Lembeck -44- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 
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2.1.03 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
c) 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung unter Beachtung der 
Grundsätze der guten fachlichen Praxis 
sind in der betreffenden Textfassung als 
nicht betroffene Tätigkeiten definiert. 
Darüber hinausgehende Erfordernisse 
erlauben eine Befreiung nach § 69 LG 
NRW. 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. Eine Abstimm-
ung erfolgt vor Ort 
 
Die erforderlichen Funktionen in Verbind-
ung mit dem Waldteich werden nicht in 
Frage gestellt. 
 
Das allgemeine Verbot wurde gestrichen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                Fürst Salm-Horstmar  -45- 
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2.1.07 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
c) 
 
2.1.08 
a) 
 
 
 
b) 
 
2.1.12 
a) 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
2.2.03 
a) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Die 
Festsetzungen begreifen sich als Forderung-
en eines großräumigen Landschaftsraumes, 
der nicht auf den Stadtrand von Coesfeld 
beschränkt ist. Die Verbote sind Kompro-
missbestandteil einer Arbeitsgruppe öffent-
licher Belange (u.a. Jagd) bei der Bezirksre-
gierung zum übernommenen Verordnungs-
text der Berkelaue aus 2000 bzw. 2001. 
 
Der Pumpwerksbetrieb wird in seiner origi-
nären Aufgabe nicht eingeschränkt. 
 
s. Seite 52, letzter Absatz, Buchst. d) 
 
 
Die ordnungsgemäße (gewerbliche) 
Fischerei ist von der Festsetzung nicht 
betroffen. 
 
s. Seite 52, letzter Absatz, Buchst. d) 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
Die Schutzausweisung bezieht sich aus-
drücklich u.a. auch auf die Wiederherstellung 
günstiger Erhaltungszustände natürlicher 
Lebensräume, wobei die Faunistik lediglich 
einen Teilaspekt abdeckt. 
 
s. Seite 52, letzter Absatz, Buchst. d) 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Die 
Abgrenzung erfolgte auf der Grundlage 
rechtsverbindlicher bauleitplanerischer Dar-
stellungen seitens der Stadt Coesfeld. 
 
 
 
 

 
 

^                Fürst Salm-Horstmar  -46- 
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2.4. B 17 
a) 
 
 
 
 
2.4.06 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.31 
a) 
 
2.4.39 
a) 
 
 
 
 
 
2.4.40 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.044 
5.1.059 
5.1.093 
 

 
Den Bedenken wird dahingehend ausrei-
chend Rechnung getragen, als die ULB über 
„Befreiungen“ entsprechende Regelungs-
möglichkeiten besitzt. 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Der 
Grünlandkomplex stellt sich derzeit sowohl 
geomorphologisch als auch ökologisch als 
kompakter Vegetationskörper dar, den der 
Schutzzweck ausreichend begründet. 
Zukünftig möglicherweise erforderliche Kor-
rekturen lassen sich im Rahmen der „Befrei-
ung“ regeln. 
 
 
Die Festsetzung wird gestrichen. 
 
 
Die Darstellung wird dahingehend korrigiert, 
als auf die Darstellung „langer Graben“ ver-
zichtet wird und die Festsetzung sich auf die 
Wallanlage (vermutl. Entenfang –s. Stellung-
nahme Amt für Bodendenkmalpflege) redu-
ziert. 
 
Der Anregung wird tlw. gefolgt (Verkleine-
rung von 10,5 auf 7,3 ha). Der Waldkomplex 
ist zwar geprägt von Pappelhybriden, zeigt 
sich aber in seiner Kraut- und Strauchschicht 
mit typischem Bruchwaldcharakter. Ziel soll 
es sein, notwendige gepl. forstliche Maßnah-
men, z. B. bei der Wiederaufforstung, auf 
heimische, boden-ständige Laubhölzer 
zurück zugreifen. 
 
Die Festsetzungen werden gestrichen. 
 
 
 

 
 

^                Fürst Salm-Horstmar  -47- 
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Fürstlich Salm-Horstmar’sche Rentkammer 
 
 
 
 
 

 
5.1.153 
5.1.154 
 
 
 
 
5.1.066 
 
 
 
 
 
5.1.004 
5.1.010 
5.1.011 
5.1.039 
5.1.045 
5.1.046 
5.1.047 
5.1.051 
5.1.052 
5.1.056 
5.1.057 
5.1.058 
5.1.132 
5.1.149 
5.1.215 
5.1.219 
5.1.226 
 
 

 
Die Festsetzungen werden gestrichen. 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung wird in ihrem nördlichen Ab-
schnitt gestrichen. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen machen die 
Hecken- und Baumanpflanzungen Sinn. Bei 
einer evtl. Ausführung der Festsetzungen 
können die Belange Berücksichtigung finden. 
Im übrigen wird bei vielen Festsetzungsvor-
schlägen an öffentlichen Straßen und Wegen 
nur diese in Anspruch genommen. 
 
 

 
 

^                Fürst Salm-Horstmar  -48- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 
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2.2 B11 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 B14 
a) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
Kleingewässer werden genauer definiert. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die getroffene Festsetzung ist unter Hinweis 
auf die gebräuchliche Formulierung im 
Landschaftsgesetz NRW (LG) getroffen 
worden.  
Inhaltlich steht sie nicht im Widerspruch zu 
den Ausführungen der Einwenderin. 
 

 
 

^               Fürst Salm-Horstmar  -49- 
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2.2 B14 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Anregung wird dahingehend berücksich-
tigt, dass das für alle LSG vorgeschlagene 
Verbot Nr. 14 in dem LSG 2.2.04 und 2.2.07 
durch eine Ausnahme aufgehoben wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                Fürst Salm-Horstmar -50- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 
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5.1.168 
5.1.165 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.159 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen machen die 
Ufergehölzanpflanzungen Sinn. Bei einer 
evtl. Ausführung der Festsetzungen können 
die Belange Berücksichtigung finden. 
 
Die Festsetzung wird gestrichen. 
 
 

 
 

^                G. Haselkamp  -51- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 
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5.1.126 
5.1.127 
5.1.128 
5.1.129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Nicht nur 
aus land-schaftsgestalterischen Gründen 
machen die Baum-, Ufergehölz- und 
Heckenanpflanzun-gen Sinn. Bei einer evtl. 
Ausführung der Festsetzungen können die 
Belange Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                G. Sch. Hauling  -52- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 
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2.2.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen werden bestätigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 G. Schroer  -53- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 
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Zu 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die einleitenden Textinhalte werden zur 
Kenntnis genommen und in aller Form 
zurückgewiesen. 
 
Die schlampige Arbeit ist im Zusammen-
hang mit der Kartierung von: „nicht um-
bruchwürdiges Grünland“ in den Arbeits-
gruppengesprächen ausführlich behandelt 
worden. Es handelt sich um Feststellungen 
der Bezirksstelle für Agrarstruktur und sind 
nachrichtlich in den Plan übernommen.  
 
 

 
 

^               Graf Droste zu Vischering  -54- 
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zu 2 
LP Kapitel 1 ff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3 
LP Kapitel 2.1 
2.1 B   1 
 
 
 
 
2.1 B   2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Darstellung der Entwicklungsziele/-räume 
erfolgt im Einklang mit den Durchführungsvor-
schriften zur Aufstellung von Landschaftsplä-
nen in NRW und den Vorgaben des Land-
schaftsgesetzes. Sie sollen bei allen behörd-
lichen Maßnahmen im Rahmen der dafür gel-
tenden Vorschriften berücksichtigt werden. Sie 
sind nicht privatrechtlich bindend. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird inhaltlich gefolgt. 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Ordnungsgemäße Tätigkeiten in oder bei der 
land-, forst- und fischereilichen Bodennutzung 
schließen Maßnahmen und Geräte zur Erfül-
lung ihres Zweckes selbstverständlich ein. 
Im übrigen fällt die Anlage von Weihnachts-
baumkulturen heute unter die Eingriffsrege-
lung nach dem Landschaftsgesetz und wird 
nicht mehr nach Landesforstgesetz geregelt. 
 
 
 

 
 

^               Graf Droste zu Vischering  -55- 
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2.1 B   3 
 
 
 
 
2.1 B   4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B   9 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
In Naturschutzgebieten verbieten sich derar-
tige Anlagen grundsätzlich. Befreiungsmög-
lichkeiten können im Einzelfall geprüft werden. 
 
Der Anregung wird dahingehend entsprochen, 
als die Erläuterung zu Ziffer 4 gestrichen und 
im Wesentlichen durch Ziffer 3 aus B.1 ersetzt 
wird. 
Die Neuanlage von befestigten Holzlager-
plätzen und Forstwirtschaftswegen oder deren 
Überführung in eine höhere Ausbaustufe ist 
nur mit Zustimmung der unteren Forstbehörde 
und der unteren Landschaftsbehörde auf An-
trag möglich. Dies betrifft nicht das Anlegen 
von Holzlagerplätzen im Falle von forstlichen 
Kalamitäten. 
Das Anlegen von landwirtschaftlichen Wegen 
ist nur mit Zustimmung der unteren Land-
schaftsbehörde auf Antrag möglich. 
 
 
Der Anregung wird durch eine Neuformulier-
ung wie:..zu lagern zu grillen und Feuer zu 
machen im Rahmen der Erholungs- und Frei-
zeitnutzung;  
entsprochen. 
 
 

 
 

^               Graf Droste zu Vischering  -56- 
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2.1 B   10 
 
 
 
 
2.1 B   12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B   13 
 
 
2.1 B   15 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Unterhaltung und Instandsetzung von 
Wegen ist eine nicht betroffene Tätigkeit unter 
Punkt D 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Aufzählung in ihrer Gesamtheit weist 
deutlich auf abfallrechtliche Bezüge hin; hier 
wird auf die Ausführungen zu Ziffer 10 ver-
wiesen. Im übrigen müssen in NSG’s bzw. 
FFH-Gebieten die in Frage gestellten Verbote 
Ziffer 12, 13 aus grundsätzlichen Erwägungen 
besondere Bedeutung beigemessen werden 
(Boden-, Wasser-, Forst-, Naturschutz). 
Bereits bekannte Regelungen und Leitlinien 
sind einschlägig (z.B. Leitbild für den nach-
haltsgerechten forstlichen Wegebau in NRW) 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Siehe Beschlussvorschlag zu Ziffer 10 und 12 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Es wird auf das Grundsätzliche unter Ziffer 12 
verwiesen. Die vorgetragenen Befürchtungen 
sind unbegründet, da mehrfach in den textl. 
Festsetzungen (2.1 B 16, D 4, 6, 9, E) diesbe-
zügliche Zugeständnisse und Hinweise for-
muliert worden sind. 
Die Unterhaltung von Fließgewässern und 
Teichanlagen bleibt unberührt. 
 
 

 
 

^               Graf Droste zu Vischering  -57- 
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2.1 B   16 
 
 
 
 
2.1 B   17 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B   18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B   23 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Siehe Beschlussvorschlag zu Ziffer 15 
 
 
 
Der Anregung wird dahingehend entsprochen, 
als der Begriff „Kleingewässer“ konkretisiert 
wird und damit, vorausgesetzt es handelt sich 
um eine genehmigte Teichanlage, sich das 
Angelverbot selbsterklärend und gerechtfertigt 
darstellt. 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Es handelt sich um ein allgemein grundsätz-
liches in Naturschutzgebieten ökologisch sinn-
volles und notwendiges Verbot . 
Land- und forstwirtschaftliche „Problemstand-
orte“ sind häufig ökologisch umso wertvoller. 
Ein Genehmigungsvorbehalt besteht im 
Rahmen der Aufstellung eines Pflege- und 
Entwicklungsplanes ( C Gebote) oder möglicher 
Befreiungstatbestände ( E Befreiungen). 
 
 
Die Festsetzung wird gestrichen. 
Diesbezügliche Regelungsinhalte finden sich 
unter B.1 (Waldbauliche Regelungen innerhalb 
der FFH Gebiete) und Kapitel 4 (Besondere 
Festsetzungen für die forstliche Nutzung). 
 

 
 

^               Graf Droste zu Vischering  -58- 



 
38  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.1   3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.1   5 
 
 
B.2   1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  
Der Forstwegebau ist gem. § 6b des Landes-
forstgesetzes in der zur Zeit gültigen Fassung 
lediglich anzeigepflichtig. Dieses wird in den 
fraglichen Gebieten als nicht ausreichend 
erachtet. Dieser Regelungskompromiss basiert 
u.a. auf dem Ergebnis entsprechender Arbeits-
gruppen auf Landesebene. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Durchführung der jagdlichen Regelung 
wird in Abstimmung mit den entsprechenden 
Fachbehörden auf unproblematischen Stand-
orten nicht verboten. 
„Wildäsungsflächen“ werden aus dem Verbots-
katalog entfernt. 
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C.1   2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D   8 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.13 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Aussagen unter Punkt C.1 sind eindeutig 
und mit Hinweis auf den Waldpflegeplan und 
den Vertragsnaturschutz zumutbar. Der 
Hinweis auf den Ordnungswidrigkeitstatbestand 
wird unvollständig wiedergegeben, denn nur 
wer vorsätzlich oder fahrlässig handelt, kann 
mit Geldbuße belegt werden. 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Formulierung ist eindeutig. Behördliche 
Überwachungsaufgaben, ob mit oder ohne 
KFZ, sind auch durch andere gesetzliche 
Vorgaben einschlägig geregelt.  
 
 
 
Die Anregung wird dahingehend berücksichtigt, 
als eine Rücknahme des Schutzgebietes auf 
den Waldaußenrand dort, wo es aus natur-
schutzfachlichen Gründen und aus Gründen 
der Gewässerökologie nach neuerlicher 
Abwägung der vorgetragenen Sachverhalte und 
auf Grund bestehender Genehmigungen noch 
vertretbar ist. 
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2.1.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4 
LP Kapitel 2.2 
2.2.05 bis 
2.2.07 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abgrenzungsänderungen im fraglichen süd-
westlichen Waldbereich können aus natur-
schutzfachlichen Gesichtspunken im vorge-
schlagenen Umfang nicht berücksichtigt 
werden. 
Hinweis: Der Begriff „Nicht umbruchwürdiges 
Grünland“ und seine nachrichtliche Übernahme 
basiert auf einer Definition der Bezirksstelle für 
Agrarstruktur, die. Sie ist mehrfach in den 
Arbeits-gruppengesprächen behandelt und 
erörtert worden. 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Der Schutzzweck ist deutlich definiert. Die 
gesetzliche Vorgabe des Landschaftsgesetzes 
zu den Anforderungen an die Ausweisung von 
Naturschutzgebieten wird erfüllt. Eine 
Ausweisung als „LB“ erübrigt sich allein schon 
aus Gründen der Flächengröße. „LB-Schutz“ 
ist vornehmlich Objektschutz (s. auch Urteil 
OVG Koblenz vom 17.12.86 und OVG 
Lüneburg vom 25.04.94). 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Ausweisung ist ausreichend und fachlich 
begründet. 
Ausnahme- und Befreiungstatbestände 
erlauben ausreichende Bestands- und 
Entwicklungsmöglichkeiten auf der Grundlage 
entsprechender gesetzlicher Regelungen (z. B. 
Baurecht) 
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2.2 B   1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 B   2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 B   3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Es wird eine entsprechende Ausnahmerege-
lung unter 2.2 F Ziffer 3 (neu) formuliert. 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die verbotenen Tätigkeiten weisen in ihrer 
zusammenhängenden Aufzählung deutlich auf 
grundsätzlich nicht befürwortete kommerzielle 
und Freizeitaktivitäten hin. 
Ordnungsgemäße Tätigkeiten in oder bei der 
land-, forst- und fischereilichen Bodennutzung 
schließen Maßnahmen und Geräte zur Erfül-
lung ihres Zweckes selbstverständlich ein. 
Weiteres kann über 2.2 F  1b geregelt werden. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Nach Informationen aus der Bauordnungs-
behörde besteht im ganzen Kreisgebiet ein 
stark zunehmender Wildwuchs bei der Ver-
wendung und Installation von Werbeanlagen 
im Außenbereich mit fast nicht mehr nachzu-
kommendem Regelungsvollzug. Das Verbot ist 
besonders in Schutzgebieten nachvollziehbar 
und geboten.  
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2.2 B   3 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 B   7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 B   10 
 
 
 
 
2.2 B   11 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ausnahmen können über 2.2 F  1b geregelt 
werden. 
In diesem Zusammenhang wird darauf hinge-
wiesen, dass „Weihnachtsbaumkulturen“ nicht 
mehr unter die Vorschriften des Landesforst-
gesetzes, sondern unter die Eingriffsregelung 
des Landschaftsgesetzes fallen. 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Aufzählung nach ihrem Inhalt und in ihrer 
Gesamtheit ist eindeutig und weist auf 
abfallrechtliche Bezüge hin. Den in Frage 
gestellten Verboten muss schon aus 
grundsätzlichen Erwägungen besondere 
Bedeutung beigemessen werden (Boden-, 
Wasser-, Forst-, Naturschutz). Bereits 
bekannte Regelungen und Leitlinien sind 
einschlägig (z.B. Leitbild für den nach-
haltsgerechten forstlichen Wegebau in NRW) 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ein Widerspruch ist nicht erkennbar. Die 
betreffenden textl. Formulierungen (A bis G) 
sind eindeutig. 
 
Der Anregung wird dahingehend gefolgt, als 
eine Definition der Kleingewässer in diesem 
Landschaftsplan den jeweiligen Verbotstexten 
zugeordnet wird. 
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2.2 B   12 
 
 
 
2.2 B   13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 B   14 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 B   14 
 
 
2.2 B   16 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird dahingehend gefolgt, als 
eine Ergänzung um: Der Bau und die Nutzung 
von Hausbrunnen bleibt unberührt erfolgt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
Es wird auf die diesbezüglichen Ausführungen 
des Beschlussvorschlages auf Seite 62 ver-
wiesen. 
Das Angebot eines Flächentausches wird 
zurückgewiesen. Die Kartierungsergebnisse 
und die daraus resultierenden Schutzformu-
lierungen lassen keinen Spielraum in der vor-
geschlagenen Art und Weise zu. Inwieweit die 
Grünlandflächen um Schloss Darfeld höher-
wertigen Schutz rechtfertigen, wird in einem 
späteren Änderungs-/Aktualisierungsverfahren 
geprüft werden. 
 
a) Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die textl. Ausführungen unter D Ziffer 4 sind 
eindeutig.  
Nur vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße 
nicht ordnungsgemäßer Nutzungen und 
Handlungen sind ordnungsrechtlich gem. 2.2 H 
zu ahnden. 
 
b) Die Anregung findet Berücksichtigung in den 
LSG’en 2.2.04 und 2.2.07. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
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2.2 C   1 
 
 
 
 
 
 
zu 5 
LP Kapitel 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 B 
 
2.4 C   (5) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es bestehen ausreichende Möglichkeiten im 
Rahmen des Vertragsnaturschutzes (z. B. 
KULAP). 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und zurückgewiesen. 
Recherchen und Kartierungen führten 
hinreichend genau und fachlich begründet zu 
den entsprechenden Schutzausweisungen. 
Zur Thematik „Nicht umbruchwürdiges Grün-
land“ vgl. Seite 61. 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Regelungen zur Nutzung / Verwendung bau-
icher Anlagen sind eindeutig geregelt und sind 
systematisch nicht unter Kapitel C (Gebote) zu 
fassen. 
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2.4.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.04 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.06 
 
 
 
 

 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Erläuterung und Schutzzweck begründen aus-
reichend die Anforderungen des § 23 LG zur 
Ausweisung als LB. 
Der Haupt-Eigentümer der Fläche hat der 
Ausweisung nicht widersprochen. 
Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der 
Obstwiesenfläche -wie bisher- wird durch die 
Festsetzung nicht eingeschränkt. 
Flurneuordnungen bleiben im Einzelfall zu 
prüfen. Die Landschaftsplanung steht dem 
nicht entgegen. 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Erläuterung und Schutzzweck begründen 
ausreichend die Anforderungen des § 23 LG 
zur Ausweisung als LB. 
Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des 
Grünlandes -wie bisher- wird durch die 
Festsetzung nicht eingeschränkt. 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Erläuterung und Schutz-zweck begründen 
ausreichend die Anforde-rungen des § 23 LG 
zur Ausweisung als LB. 
Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des 
landwirtschaftlichen Umfeldes -wie bisher- 
wird durch die Festsetzung nicht einge-
schränkt. 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Erläuterung und Schutzzweck begründen 
ausreichend die Anforderungen des § 23 LG 
zur Ausweisung als LB. 
Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des 
Grünlandes -wie bisher- wird durch die 
Festsetzung nicht eingeschränkt. 
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2.4.12 
 
 
 
2.4.17 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.32 
 
2.4.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die bauliche Anlage ist für den Schutz ohne 
Bedeutung und baurechtlich zu prüfen. 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Erläuterung und Schutzzweck begründen 
ausreichend die Anforderungen des § 23 LG 
zur Ausweisung als LB. 
Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des 
Grünlandes -wie bisher- wird durch die 
Festsetzung nicht eingeschränkt. 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Fläche mit Quellbach hat sich trotz der 
Nutzung und Kodierung als „418 - Ackergras“ 
über viele Jahre zu einer vegetationskundlich 
und landschaftsökologisch schützenswerten 
Fläche entwickelt, die den Anforderungen des 
§ 23 LG entspricht. Der im Dezember 2003 
innerhalb der Veränderungssperre vorgenom-
mene Umbruch hat die vegetationskundliche 
Qualität der Fläche unterbrochen. Dadurch 
wurde die Eignung als LB massiv in Frage ge-
stellt. Die landschaftsökologische Gesamtwir-
kung besteht jedoch weiterhin. Durch nachfol-
gende Grünlandnutzung ist eine vegetations-
kundliche Optimierung zu erwarten, die im 
Nahbereich des Schlosses Darfeld auch land-
schaftsästhetisch für angemessen betrachtet 
wird. 
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zu 6 
LP Kapitel 5 
5 ff 
 
 
 
 
5.1.180 
5.1.229 
 
 
 
 
 
 
5.1.181 
5.1.187 
5.1.262 
5.1.277 
5.1.304 
5.1.305 
 
 
 
 
 

 
Das Angebot eines Flächentausches wird 
zurückgewiesen. Die Kartierungsergebnisse 
und die daraus resultierenden Schutzformu-
lierungen lassen keinen Spielraum in der vor-
geschlagenen Art und Weise zu.  
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
Der Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 
5.1.) weist mehrfach auf die Freiwilligkeit und 
die erforderliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers hin. Das Feldgehölz 
ist besonders aus landschaftsgestalterischen 
und landschaftsökologischen Gründen 
gerechtfertigt. 
 
Der Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 
5.1.) weist mehrfach auf die Freiwilligkeit und 
die erforderliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers hin. Das Ufergehölz 
ist besonders aus landschaftsgestalterischen 
und gewässerökologischen Gründen 
gerechtfertigt. 
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5.1.188a 
5.1.198 
5.1.199 
5.1.230 
5.1.232 
5.1.233 
5.1.235 
5.1.260 
5.1.274 
5.1.303 
 
 
5.1.237 
5.1.273 
5.1.276 
5.1.306 
 
 
 
5.1.250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Der Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 
5.1.) weist mehrfach auf die Freiwilligkeit und 
die erforderliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers hin. Die Bäume sind 
besonders aus landschaftsgestalterischen 
Gründen gerechtfertigt. 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzungen werden gestrichen. 
 
 
 
 
 
 
Der Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 
5.1.) weist mehrfach auf die Freiwilligkeit und 
die erforderliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers hin. Der 
Kleingewässerstandort ist eine bedeutende 
Ergänzung des Landschaftsraumes für die an 
eine Kleingewässeranlage gebundene Flora 
und Fauna. 
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5.1.115 
5.1.188 
5.1.195 
5.1.196 
5.1.197 
5.1.200 
5.1.201 
5.1.234 
5.1.236 
5.1.238 
5.1.240 
5.1.248 
5.1.249 
5.1.253 
5.1.261 
5.1.265 
5.1.266 
5.1.275 
5.1.307 
 
 
 
zu 7 
LP Kapitel 2.4 
 
 
 
 
 
 
zu 8 
LP Kapitel 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 
5.1.) weist mehrfach auf die Freiwilligkeit und 
die erforderliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers hin. Die Hecken sind 
besonders aus landschaftsgestalterischen 
Gründen gerechtfertigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Recherchen und Kartierungen führten hinrei-
chend genau und fachlich begründet zu den 
entsprechenden Schutzausweisungen. 
„Nicht umbruchwürdiges Grünland“ vgl. S. 61. 
 
 
 
Im Kapitel 3 des Landschaftsplanes wird unter 
Hinweis auf § 24 LG NRW lediglich die 
Möglichkeit einer Ausweisung von 
Brachflächen beschrieben. Die Definition ist 
gleichlautend mit der des § 24 (2) LG NRW. 
Diesbezügliche Flächen sind im 
Landschaftsplangebiet nicht vorgesehen. 
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zu 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Angebot, die Landschaftsplanung als 
einen dynamischen Prozess kooperativ zu 
betreiben, wird angenommen. 
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Beschluss 
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2.1.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Über die nach anderen gesetzlichen Vorgaben 
einzuhaltenden Beschränkungen ist die 
Bewirtschaftung in bisheriger Art und bisherigem 
Umfang möglich. 
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2.1.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
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2.4.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung wird gestrichen. 
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Dieser Aussage wird widersprochen. 
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2.4.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.273 
 
 
4.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung unter Beachtung der Grund-
sätze der guten fachlichen Praxis sind in der 
betreffenden Textfassung als nicht betroffe-
ne Tätigkeiten definiert. Darüber hinaus-
gehende Erfordernisse erlauben eine Be- 
freiung nach § 69 LG NRW. 
Im Übrigen sind Teilflächen bereits durch 
Planfeststellungsbeschluss (Umgehung 
Darfeld) für gepl. Naturschutzmaßnahmen 
gesichert. 
 
Die Festsetzung wird gestrichen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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2.2.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Bedenken wird nicht entsprochen. 
Über die nach anderen gesetzlichen Vorga-
ben einzuhaltenden Beschränkungen hinaus 
wird die Bewirtschaftung und die Entwick-
lung landwirtschaftlicher Betriebe in Land-
schaftsschutzgebieten (LSG) nicht behin-
dert. Dieses gilt auch für die Errichtung von 
Photovoltaikanlagen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung unter Beachtung der Grund-
sätze der guten fachlichen Praxis sind in der 
betreffenden Textfassung als nicht betroffe-
ne Tätigkeiten definiert. Darüber hinausgeh-
ende Erfordernisse erlauben eine Befreiung 
nach § 69 LG NRW. 
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2.2.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Antrag wird nicht entsprochen. 
Über die nach anderen gesetzlichen Vorga-
ben einzuhaltenden Beschränkungen hinaus 
wird die Bewirtschaftung und die Entwick-
lung landwirtschaftlicher Betriebe in Land-
schaftsschutzgebieten (LSG) nicht behin-
dert. Dieses gilt auch für die Errichtung von 
Photovoltaikanlagen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung unter Beachtung der Grund-
sätze der guten fachlichen Praxis sind in der 
betreffenden Textfassung als nicht betroffe-
ne Tätigkeiten definiert. Darüber hinausgeh-
ende Erfordernisse erlauben eine Befreiung 
nach § 69 LG NRW. 
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5.1.263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Der Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 
5.1.) weist mehrfach auf die Freiwilligkeit 
und die erforderliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen macht die 
Heckenanpflanzung Sinn. Bei einer evtl. 
Ausführung der Festsetzung können die 
Belange Berücksichtigung finden. 
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2.2.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das gepl. Landschaftsschutzgebiet steht 
allen möglichen Planungen öffentlichen 
Interesses (auch die des Straßenbaus) nicht 
entgegen oder behindert diese. 
Bodenauffüllungen aus der Vergangenheit 
stellen die Rechtfertigung eines Land-
schaftsschutzgebietes grundsätzlich nicht in 
Frage. 
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2.2.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwendungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 H. Pier  -85- 
 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
46  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.207 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Der Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 
5.1.) weist mehrfach auf die Freiwilligkeit und 
die erforderliche Zustimmung des Grund-
stückseigentümers hin. Aus landschaftsge-
stalterischen Gründen macht die Bauman-
pflanzung Sinn. Bei einer evtl. Ausführung 
der Festsetzungen können die Belange 
Berücksichtigung finden. Im Übrigen sieht 
der Vorschlag die Pflanzung auf der Grund-
stücksparzelle des Straßenkörpers vor. 
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5.1.053 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Der Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 
5.1.) weist mehrfach auf die Freiwilligkeit 
und die erforderliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen macht die 
Heckenanpflanzung Sinn. Bei einer evtl. 
Ausführung der Festsetzung können die 
Belange Berücksichtigung finden. 
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2.2.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. ff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Über die nach anderen gesetzlichen 
Vorgaben einzuhaltenden Beschränkungen 
hinaus wird die Bewirtschaftung und die 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe in 
Landschaftsschutzgebieten (LSG) nicht 
behindert.  
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen machen die 
Anpflanzungen Sinn. Bei einer evtl. Ausführ-
ung der Festsetzungen können die Belange 
Berücksichtigung finden. 
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2.2.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
Über die nach anderen gesetzlichen 
Vorgaben einzuhaltenden Beschränkungen 
hinaus wird die Bewirtschaftung und die 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe in 
Landschaftsschutzgebieten (LSG) nicht 
behindert. 
 
 
 

 
 

^                 H. Weßeling  -89- 



49  

 

 
 
 
 
 
5.1.133 
5.1.134 
5.1.137 
5.1.165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen machen die 
Baum-,Hecken- und Ufergehölzanpflanzungen 
Sinn. Bei einer evtl. Ausführung der Festsetz-
ungen können die Belange Berücksichtigung 
finden. 
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5.1.210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Festsetzung wird gestrichen. 
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5.1.096 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen macht die 
Baumanpflanzung Sinn. Bei einer evtl. 
Ausführung der Festsetzung können die 
Belange Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                H. Weßendorf  -92- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
51  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen macht die 
Baumanpflanzung Sinn. Bei einer evtl. 
Ausführung der Festsetzung können die 
Belange Berücksichtigung finden. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der 
Grünlandflächen -wie bisher- wird durch die 
Festsetzung nicht eingeschränkt. Weiter-
gehende anerkannte betrieblich notwendige 
Entwicklungen können über „Ausnahmen“ 
geregelt werden. 
Herr Hölscher wurde über die Veränder-
ungssperre und deren Folgen informiert. 
 
 
 
 
 

 
 

^                 Hölscher  -93- 
 



 
51  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 Hölscher  -94- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
52  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.264 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Nicht nur 
aus landschaftsgestalterischen Gründen 
macht die Heckenpflanzung Sinn. Bei einer 
evtl. Ausführung der Festsetzung können die 
Belange Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 J. Bertmann  -95- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
53  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.210 
5.1.211 
 
 
 
5.1.209 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzungen werden gestrichen. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die 
Freiwilligkeit und die erforderliche Zustimm-
ung des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen macht 
die Baumreihe und die Heckenanpflanzung 
Sinn. Bei einer evtl. Ausführung der 
Festsetzung können die Belange Berück-
sichtigung finden. 
Im übrigen findet der Planungsvorschlag 
5.1.209 auf dem Grundstück des Gewerbe-
betriebes statt und erfüllt im Wesentlichen 
zwingend erforderliche Eingrünungsfunk-
tionen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                J. Blakert  -96- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
54  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.06 
 
 
 
 
 
 
5.1.244 
5.1.246 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Bedenken wird dahingehend Rechnung 
getragen, als bei den südlichen drei 
Parzellen von einer gepl. Unterschutz-
stellung unter Berücksichtigung der beson-
deren betrieblichen Situation Abstand ge-
nommen wird. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen machen die 
Baumanpflanzungen Sinn. Bei einer evtl. 
Ausführung der Festsetzungen können die 
Belange Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 J. Hölscher  -97- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
55  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen machen die 
Heckenanpflanzungen Sinn. Bei einer evtl. 
Ausführung der Festsetzungen können die 
Belange Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 J. Leivermann -98- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
56  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 J. Renger  -99- 



 
56  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Grundsätzlich kann der Argumentation nicht 
widersprochen werden (fachlich bekanntes 
Regelgut), gleichwohl werden die Bedenken 
zurückgewiesen, da sowohl bei der Bestands-
aufnahme als auch bei der gepl. Umsetzung 
zum Erhalt, die kritischen Argumente Be-
rücksichtigung fanden. 
 
 
 
Die Festsetzung wird gestrichen. 
 
 

 
 

^                 J. Renger  -100- 



 
56  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 J. Renger  -101- 



 
56  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 J. Renger  -102- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
56  

 

 
 
 
 
 
 
 
2.4.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung wird gestrichen. 
 

 
 

^                J. Renger1  -103- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
57  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Über die nach anderen gesetzlichen Vorga-
ben einzuhaltenden Beschränkungen hinaus 
wird die Bewirtschaftung und die Entwick-
lung landwirtschaftlicher Betriebe in Land-
schaftsschutzgebieten (LSG) nicht behin-
dert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                J. Schulenkorf  -104- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
58  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.245 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen macht die 
Baumreihe Sinn. Bei einer evtl. Ausführung 
der Festsetzung können die Belange Be-
rücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 J. Winkelsett  -105- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
58  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.245 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen macht die 
Baumreihe Sinn. Bei einer evtl. Ausführung 
der Festsetzung können die Belange Be-
rücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                J. Winkelsett1  -106- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
59  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen macht 
die Uferghölzpflanzung Sinn. Bei einer evtl. 
Ausführung der Festsetzung können die 
Belange Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                K. Mussinghoff  -107- 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
60  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen macht 
die Heckenanpflanzung Sinn. Bei einer evtl. 
Ausführung der Festsetzung können die 
Belange Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                K. Schulenkorf  -108- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
61  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
Die ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung unter Beachtung der Grund-
sätze der guten fachlichen Praxis sind in der 
betreffenden Textfassung als nicht betroffe-
ne Tätigkeiten definiert. Darüber hinaus-
gehende Erfordernisse erlauben eine Be-
freiung nach § 69 LG NRW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 K.H. Hemker  -109- 
 



 
61  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 K.H. Hemker  -110- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
61  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.08 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Den Forderungen wurde bereits nach 
mehreren Vorgesprächen, entsprechend 
den Grenzen des jetzigen Schutzvorschla-
ges, weitestgehend entgegen gekommen. 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Der Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 
5.1.) weist mehrfach auf die Freiwilligkeit 
und die erforderliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsökologischen und landschaftsgestal-
terischen Gründen macht die Ufergehölzan-
pflanzung Sinn. Bei einer evtl. Ausführung 
der Festsetzung können die Belange 
Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 K.H. Hemker1 -111- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
62  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus 
ökologischen und landschaftsgestalterischen 
Gründen macht die Heckenanpflanzung 
Sinn. Bei einer evtl. Ausführung der Fest-
setzung können die Belange Berücksichti-
gung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                 K.H. Wolfert  -112- 
 



^                L. Decking  -113- 

 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
63  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
Die Anregungen und Bedenken werden 
zurückgewiesen. 
In gemeinsamen Gesprächen unter Betei-
ligung des Westf. Lipp. Landwirtschaftsver-
bandes ist eine Schutzkulisse gefunden 
worden, die sowohl die Anforderungen aus 
der Sicht des Natur- und Landschaftsschut-
zes, als auch die der betriebswirtschaft-
lichen Interessen des Bewirtschafters be-
rücksichtigen.  
Die von beiden Seiten nachträglich vorgetra-
genen Argumente können aus naturschutz-
fachlicher Sicht nicht  als ausgewogen ver-
standen und akzeptiert werden. 
 
Darüber hinaus ist die ordnungsgemäße 
landwirtschaftliche Bodennutzung unter 
Beachtung der Grundsätze der guten fach-
lichen Praxis in der betreffenden Textfass-
ung als nicht betroffene Tätigkeit definiert. 
Weiter gehende Erfordernisse erlauben eine 
Befreiung nach § 69 LG NRW. 
 

 
 



 
63  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                L. Decking  -114- 



 
63  

 

 
 
 
 
 
5.1.029 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Textteil beschreibt die geplante 
Maßnahme auf der nördlichen Seite des 
Holtwicker Baches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                L. Decking  -115- 



 
63  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

^                L. Decking  -116- 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
63  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
Die Anregungen und Bedenken werden 
zurückgewiesen. 
In gemeinsamen Gesprächen unter Betei-
ligung des Westf. Lipp. Landwirtschaftsver-
bandes ist eine Schutzkulisse gefunden 
worden, die sowohl die Anforderungen aus 
der Sicht des Natur- und Landschaftsschut-
zes, als auch die der betriebswirtschaft-
lichen Interessen des Bewirtschafters be-
rücksichtigen.  
Die von beiden Seiten nachträglich vorgetra-
genen Argumente können aus naturschutz-
fachlicher Sicht nicht  als ausgewogen ver-
standen und akzeptiert werden. 
 
Darüber hinaus ist die ordnungsgemäße 
landwirtschaftliche Bodennutzung unter 
Beachtung der Grundsätze der guten 
fachlichen Praxis sind in der betreffenden 
Textfassung als nicht betroffene Tätigkeiten 
definiert. Darüber hinausgehende Erforder-
nisse erlauben eine Befreiung nach § 69 LG 
NRW. 

 
 

^                 L. Decking1  -117- 



^                L. Gövert  -118- 

 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
64  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.276 
 
 
 
5.1.277 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.230 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung wird gestrichen. 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
Der Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 
5.1.) weist mehrfach auf die Freiwilligkeit 
und die erforderliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers hin. Aus 
landschaftsgestalterischen Gründen macht 
die Uferghölzpflanzung Sinn. Bei einer evtl. 
Umsetzung der Festsetzung können die 
Belange Berücksichtigung finden. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen macht die 
Baumreihe Sinn. Bei einer evtl. Ausführung 
der Festsetzung können die Belange Be-
rücksichtigung finden. Derartige Festsetzun-
gen, parallel zu öffentlichen Flächen, wer-
den regelmäßig auch auf diesen Grund-
stücken ihre Umsetzung finden. 
 
 
 
 
 

 
 



 
^                L. Gövert  -119- 
 

64  
 
Fortsetzung Ludger Gövert 

 
 
5.1.228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.194 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsökologischen und landschaftsge-
stalterischen Gründen macht die Hecken-
anpflanzung Sinn. Bei einer evtl. Ausführ-
ung der Festsetzung können die Belange 
Berücksichtigung finden. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen macht die 
Uferghölzanpflanzung Sinn. Bei einer evtl. 
Ausführung der Festsetzung können die 
Belange Berücksichtigung finden. 
 
Der Hinweis bezieht sich auf eine bestehen-
de Kopfbaumreihe auf der gegenüberliegen-
den Seite der geplanten Festsetzung. 
Der Textteil des Landschaftsplanes (Kapitel 
5.1.) weist mehrfach auf die Freiwilligkeit 
und die erforderliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers hin. Aus land-
schaftsgestalterischen Gründen macht die 
Heckenanpflanzung Sinn. Bei einer evtl. 
Ausführung der Festsetzung können die 
Belange Berücksichtigung finden 
 
 
 

 
 



 
Nr. 

Landschaftsplan Rosendahl 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
65  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.164 
5.1.167 
5.1.168 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.166 
 
2.2.05 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Der Textteil des Landschaftsplanes 
(Kapitel 5.1.) weist mehrfach auf die Frei-
willigkeit und die erforderliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers hin. Auch aus 
landschaftsgestalterischen Gründen machen 
die Baumreihen und Uferghölzanpflanzun-
gen Sinn. Bei einer evtl. Ausführung der 
Festsetzung können die Belange Berück-
sichtigung finden. 
 
Die Festsetzung wird gestrichen. 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Über die nach anderen gesetzlichen 
Vorgaben einzuhaltenden Beschränkungen 
hinaus wird die Bewirtschaftung und die 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe in 
Landschaftsschutzgebieten (LSG) nicht 
behindert.  
 
 

 
 

^                 L. Hakenfort  -120- 
 



 


